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Öffentliche Kundmachung 
 

gemäß § 92 Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung 1967,  
LGBl. Nr. 115, in der derzeit geltenden Fassung 

wird kundgemacht: 
 

Aus aktuellem Anlass der Veranstaltung  
 

„35 Jahrjubiläum Rechtsanwaltskanzlei Dr. Fürnschuß “ 
 
wird am 25.06.2026 –eine Verkehrsbeschränkung verfügt. Auf Grund der § 43 Abs. 1 lit. b) iVm 
94 d) StVO 1960 idgF wird verordnet: 

§ 1 
 

„Halten und Parken verboten“ (ausgenommen Teilnehmer des Veranstalters) für  3 
Parkplätze lt. Skizze im Bereich Hauptplatz 5 von 15:00 bis 23:00 Uhr. 

  
 

§ 2 
 

Die Kundmachung dieser Verordnung erfolgt durch die Anbringung der entsprechenden 
Straßenverkehrszeichen gemäß StVO 1960. Sie tritt mit der Anbringung der entsprechenden 
Straßenverkehrszeichen, frühestens jedoch am 25.06.2026 um 15:00 Uhr und mit der 
Entfernung der Straßenverkehrszeichen, spätestens jedoch am 25.06.2026 um 23:00 Uhr 
außer Kraft. 
 

Der Bürgermeister: 
 

 Karl Bohnstingl e.h. 
 
 

Kundmachung 
angeschlagen am: 

17.06.2026 

abgenommen am:  

GZ: 47/2026      17.06.26 
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